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Stadt Lohne 
Der Bürgermeister 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 51/038/2010 
 
 
Federführung: Abt. 51 - Jugend und Familie Datum: 02.03.2010
Verfasser: Franz-Josef Kröger AZ: 511-32

 
 

Beratungsfolge Termin Zuständigkeit 

Ausschuss für Jugend, Familie 
und Senioren 

18.03.2010 Vorberatung 

Verwaltungsausschuss 30.03.2010 Entscheidung 
 
 
 
Gegenstand der Vorlage 
Integrative Betreuung von Kindern unter drei Jahren in Krippen 
 
Sachverhalt: 
 
Die gemeinsame Erziehung behinderter und nicht behinderter Kinder in Tageseinrichtungen 
ist nicht nur ein Wunsch von Betroffenen und deren Angehörigen; sie wird zunehmend auch 
als Aufgabe der Gesellschaft gesehen und daher auch durch unterschiedliche Maßnahmen 
gefördert. 
 
In Lohne wird seit November 1994 ein integratives Angebot unterbreitet. Zwischenzeitlich 
können bis zu 24 Kinder in sechs Integrationsgruppen betreut werden. Weiterhin gibt es zur-
zeit für zwei Kinder eine Einzelintegration; ein Kind davon ist unter drei Jahre alt. 
 
Ab August 2013 haben Kinder ab dem vollendeten ersten bis zum vollendeten dritten Le-
bensjahr einen Anspruch auf einen Betreuungsplatz für unter Dreijährige. Vor diesem Hinter-
grund möchte die Nds. Landesregierung die angemessenen Standards für die integrative 
Betreuung von Kindern unter drei Jahren in Krippen und kleinen Kindertagesstätten erpro-
ben. Seit Februar 2010 fördert sie daher ein Modellprojekt zur gemeinsamen Betreuung von 
Kindern mit und ohne Behinderung im Alter unter drei Jahren.  
 
Erprobt werden sollen Varianten mit bis zu drei Kindern mit Behinderung in einer integrativen 
Krippengruppe. Voraussetzung für die Förderung ist insbesondere, dass die teilnahmebe-
rechtigten Kinder nicht nur vorübergehend wesentlich behindert oder von Behinderung be-
droht sind und ein Kostenanerkenntnis des Sozialhilfeträgers vorliegt. 
 
Die SPD/G.U.F.-Gruppe hat mit Schreiben vom 15.02.2010 beantragt, sich mit dem Träger 
beim Land für die Aufnahme für das zweieinhalbjährige Modellprojekt zu bewerben, Klein-
kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam zu erziehen (s. Anlage). 
 
Nach Aussage von Herrn Eilermann vom Nds. Kultusministerium, Referat Tageseinrichtun-
gen und Tagespflege für Kinder, nehmen Kinder an dem Modellprojekt teil, wenn der Land-
kreis Vechta als Sozialhilfeträger ein Kostenanerkenntnis erteilt und die Rahmenbedingun-
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gen dies noch zulassen (z.B. landesweit maximal 185 Plätze, die gleichzeitig gefördert wer-
den). Kinder, deren Anträge bereits bewilligt sind, können nachträglich in das Modellprojekt 
aufgenommen werden. 
 
Ein allgemeiner Antrag auf Aufnahme in das Modellprojekt ist somit nicht erforderlich. Gleich-
wohl könnte durch ein Votum zum Ausdruck gebracht werden, dass die integrative Betreu-
ung von unter Dreijährigen befürwortet wird. 
 
Finanzierung: 
 
Das Land gewährt für jedes Kind eine Kostenpauschale in Höhe von 1.400 Euro pro Monat. 
Darüber hinaus sind konkrete Aufwendungen zurzeit nicht zu beziffern. Ggf. noch anfallende 
Kosten werden unter Berücksichtigung der Fördermittel im Rahmen der veranschlagten 
Haushaltsmittel getragen. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Es wird befürwortet, dass auch eine integrative Betreuung von unter Dreijährigen stattfindet 
und die Träger der Einrichtungen ggf. entsprechende Verpflichtungen eingehen.  
 
 
 
 
 
 
H. G. Niesel 
 
 
 


